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§ 104a WRG 1959 Vorhaben mit
Auswirkungen auf den

Gewässerzustand
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1. (1)Vorhaben, bei denen

1. 1.durch Änderungen der hydromorphologischen Eigenschaften eines Oberflächenwasserkörpers oder durch

Änderungen des Wasserspiegels von Grundwasserkörpern

1. a)mit dem Nichterreichen eines guten Grundwasserzustandes, eines guten ökologischen Zustandes

oder gegebenenfalls eines guten ökologischen Potentials oder

2. b)mit einer Verschlechterung des Zustandes eines Oberflächenwasser- oder Grundwasserkörpers zu

rechnen ist,

2. 2.durch Schadstoffeinträge mit einer Verschlechterung von einem sehr guten zu einem guten Zustand eines

Oberflächenwasserkörpers in der Folge einer neuen nachhaltigen Entwicklungstätigkeit zu rechnen ist,

sind jedenfalls Vorhaben, bei denen Auswirkungen auf öffentliche Rücksichten zu erwarten sind (§§ 104 Abs. 1,

106).

2. (2)Eine Bewilligung für Vorhaben gemäß Abs. 1, die einer Bewilligung oder Genehmigung auf Grund oder in

Mitanwendung wasserrechtlicher Bestimmungen bedürfen, kann nur erteilt werden, wenn die Prüfung

öffentlicher Interessen (§§ 104, 105) ergeben hat, dass

1. 1.alle praktikablen Vorkehrungen getroffen wurden, um die negativen Auswirkungen auf den Zustand des

Oberflächenwasser- oder Grundwasserkörpers zu mindern und

2. 2.die Gründe für die Änderungen von übergeordnetem öffentlichem Interesse sind und/oder, dass der

Nutzen, den die Verwirklichung der in §§ 30a, c und d genannten Ziele für die Umwelt und die Gesellschaft

hat, durch den Nutzen der neuen Änderungen für die menschliche Gesundheit, die Erhaltung der Sicherheit

der Menschen oder die nachhaltige Entwicklung übertroffen wird und

3. 3.die nutzbringenden Ziele, denen diese Änderungen des Oberflächenwasser- oder Grundwasserkörpers

dienen sollen, aus Gründen der technischen Durchführbarkeit oder auf Grund unverhältnismäßiger Kosten

nicht durch andere Mittel, die eine wesentlich bessere Umweltoption darstellen, erreicht werden können.

3. (3)Im Rahmen der Überprüfung der öffentlichen Interessen, insbesondere hinsichtlich der Vereinbarkeit des

Vorhabens mit wasserwirtschaftlichen Planungen und Zielen, ist das wasserwirtschaftliche Planungsorgan

nachweislich beizuziehen. Gegen einen Bescheid, mit dem ein Abweichen vom Verschlechterungsverbot

zugestanden wird, kann das wasserwirtschaftliche Planungsorgan im Rahmen seiner Parteistellung (§ 55 Abs. 5)

wegen einer mit wasserwirtschaftlichen Interessen in Widerspruch stehenden Prüfung öffentlicher Interessen

gemäß Abs. 2 Z 1 bis 3 Beschwerde an das Verwaltungsgericht erheben, sofern es dem Verfahren entweder nicht

nachweislich beigezogen worden ist oder der Bescheid einer unter Bedachtnahme auf Abs. 2 abgegebenen

begründeten negativen Stellungnahme des wasserwirtschaftlichen Planungsorgans widerspricht. Im Rahmen

seiner Parteistellung besteht für das wasserwirtschaftliche Planungsorgan auch die Möglichkeit gegen das

Erkenntnis eines Verwaltungsgerichtes Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Über Verlangen ist

dem Bewilligungsinhaber bereits vor Ablauf der dreimonatigen Frist vom wasserwirtschaftlichen Planungsorgan

mitzuteilen, ob Gründe für die Erhebung einer Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof vorliegen.

4. (4)Die Gründe für ein Abweichen vom Verschlechterungsverbot sind im Nationalen

Gewässerbewirtschaftungsplan (§ 55c) im Einzelnen darzulegen und die Ziele alle sechs Jahre zu überprüfen

(§§ 133 Abs. 6, 135).
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